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Egon Müller zu einem Sammelband
der Strafverteidiger zu 

»Rechtsstaat und Straf-
verfahren«

Der Sammelband vereint auf 110
Seiten 34 Aufsätze und Kommenta-
re, die der Autor von 1994 bis zu
seinem Ausscheiden aus dem Amt
des Generalstaatsanwalts im Jahre
2001 in der NJW und der FAZ-
Sonntagszeitung veröffentlicht hat.
Die Beiträge zielen zwar immer auf
zeitgebundene Themen – wie z.B.
die Entscheidung des BVerfG zur
Wohnungsdurchsuchung (S. 60 ff),
die Entlassung des Düsseldorfer Ge-
neralstaatsanwalts (S. 58 ff) oder
das Verfahren der Dresdener Staats-
anwaltschaft um den Tod des sechs-
jährigen Josef (S. 79 ff) –, sie enthal-
ten aber immer Aussagen, die in
ihren grundsätzlichen Positionie-
rungen über die Tagesanlässe weit
hinausreichen. Soweit sich nach ih-
rem Erscheinen Entwicklungsände-
rungen eingestellt haben, werden
sie in Fußnoten in den Text einbe-
zogen.

Schaefer äußert sich über »Justiz
und Politik«, analysiert die »Rolle
der Staatsanwaltschaft«, geht auf
das »Verhältnis Staatsanwaltschaft
und Polizei« ein und stellt Über-
legungen zur »Bekämpfung rechts-
extremer Gewalttaten« und der
»Drogenkriminalität« vor. Das letz-
te Kapitel mit der Überschrift »Son-
stiges« umspannt einen weiten
Themenbogen – von der Organi-
sierten Kriminalität über den Ver-
zicht auf Strafverfolgung bis zur
Kronzeugenregelung, deren krimi-
nalistische Notwendigkeit verneint
wird.

Im Zentrum der Arbeiten steht
die Staatsanwaltschaft im System
der Strafverfolgung, ihre Selbstän-
digkeit oder Abhängigkeit, ihr Ver-
hältnis zum Gesetzgeber, zur Poli-
tik, zur Dritten Gewalt, zu der sie
»gehört« (S. 35) und zur Polizei
(»Erschreckendes Nebeneinander
polizeilicher und justizieller Infor-
mationssysteme« S. 64). Mit guten
Gründen wird unter Hinweis auf
die Promemoria v. Savigny/Uhden
die Frage gestellt, »ob die Institu-
tion Staatsanwaltschaft in Deutsch-
land in der Praxis tatsächlich und
rechtlich so umgesetzt worden ist,
wie es ihre Väter damals wollten«
(S. 46).

Schaefer erinnert in unterschied-
lichen Variationen immer wieder an
die Zeit der Entstehung der Behörde
in Deutschland vor mehr als 150 Jah-
ren. Er thematisiert jenen berühm-
ten Satz von Eberhard Schmidt, die
Unterstellung der Staatsanwaltschaft
unter das Justizministerium reprä-
sentiere den Rechts- und nicht den
Machtwillen des Staates.

Seinen Standort gewinnt der Ver-
fasser aus einer funktionalen Ausdif-
ferenzierung von Strafverfolgung
(»... unser Gewaltenteilungs- und
Strafverfolgungssystem ...« S. 27).
Ihm ist zuwider, wenn »sich Me-
dien, Politiker und zuständige Stel-
len hysterisieren und allein von Po-
pulismen leiten lassen« (S. 80).
Auch für Verfahren vor parlamenta-
rischen Untersuchungsausschüssen
reklamiert er das Prinzip der Un-
schuldsvermutung und das Verbot
der Vorverurteilung (S. 23). Es
überrascht daher nicht, dass sich 
der ehemalige Generalstaatsanwalt
auch für »Alarmzeichen für die
Strafverteidiger« (S. 99 ff) interes-
siert. Auch und gerade weil er dem
Urteil des Landgerichts Wiesbaden
aus dem Jahr 1994 – als rechtlich in-
diskutabel – skeptisch begegnet, ver-
dienen seine Hinweise an die Straf-
verteidiger besondere Aufmerksam-
keit, »dass sie systemimmanent
sind, Teil eines Strafverfahrenssys-
tems und nicht außenstehend« (S.
100, 101) und »im wohlverstande-
nen Interesse« Verteidigungsideolo-
gien entgegenwirken mögen.

Die alle seine Ausführungen ver-
bindende Klammer ist »die rechts-
staatstiftende Kraft des Verfahrens-
rechts«, auf die auch Regina Mi-
chalke und Rainer Hamm im
Geleitwort abheben.

Schaefers Beiträge bestechen
durch einfache Sprache, trennschar-
fe Aufgabenzuschreibungen und ge-
dankliche Klarheit. Seine Analysen
sind geprägt von sachverhaltlicher
Gründlichkeit und sicherem Gespür
für Gefahren und Chancen – unter
Einbeziehung ausländischer Rege-
lungen und Erfahrungen. Dem Her-
ausgeber ist für diesen Band 25 sehr
zu danken.

Prof. Dr. Egon Müller ist Strafverteidi-
ger und führt eine große Anwalts-
kanzlei in Saarbrücken.

Hans Christoph Schaefer,
Rechtsstaat und Strafverfah-
ren, Schriftenreihe Deutsche
Strafverteidiger e.V., hrsg. von
Deutsche Strafverteidiger e.V.,
Band 25, Nomos Verlagsge-
sellschaft Baden-Baden 2003.

Sozialpsychologische Ex-
perimente in der Krimino-
logie – Milgram, Zimbardo
und Rosenhan kriminolo-
gisch gedeutet, mit einem
Seitenblick auf Dürematt
von Neubacher/Walter

Immer da, wo Menschen kriminell
werden, wird auch die Frage ge-
stellt, warum.

Gerade im letzten Jahr, in denen
Themen wie »Guantanamo« und
»Misshandlungen und Folter bei
der Bundeswehr« die Medien und
somit auch die Menschen beschäf-
tigt haben, muss gefragt werden,
warum gerade Macht so oft miss-
braucht wird. Warum werden
Untergebenen oder Gefangene ge-
demütigt und gequält? Wie stehen
Macht und soziale Beziehungen zu-
einander?

Diese Frage beschäftigt die Wis-
senschaft seit langem und es gibt
eine Reihe von namenhaften Wis-
senschaftlern, die in diesem Bereich
geforscht und Experimente durch-
geführt haben. Einige sind über den
Bereich der Fachliteratur nicht hin-
ausgekommen, ein anderes sogar
als Kinofilm vermarktet worden
und löste damit eine große Diskus-
sion zu Machtstrukturen in Gefäng-
nissen aus. Der 2001 in den Kinos
und Mitte Januar 2005 im Fernse-
hen gezeigte Film, »Das Experi-
ment« basiert im Versuchsaufbau
auf einem sozialpsychologischen
Experiment von Zimbardo aus den
siebziger Jahren. Ob die Diskussio-
nen um das Filmthema dazu ge-
führt haben, dem Laien sozialpsy-
chologische und kriminologische
Zusammenhänge zu verdeutlichen,
mag dahinstehen. Jedoch zeigt es
gut auf, das Veränderungen in der
Handlungsmacht das Handeln der
betroffenen Menschen in einer Art
und Weise verändern, die sie vorher
nicht für möglich gehalten hätten.

Dieses Zusammenwirken wird
auch im Titel des hier vorzustellen-

den Buches deutlich »Sozialpsycho-
logische Experimente in der Krimi-
nologie«. In diesem werden drei, für
die Wissenschaft wichtige Experi-
mente, nämlich besagtes Experi-
ment von Zimbardo, so wie das Mil-
gram und Rosenhan Experiment,
von zwei Juristen und einer Dipl.
Psychologin neu interpretiert und in
Verbindung zueinander gesetzt.

Allen drei Interpretationen geht
ein neu übersetzter Aufsatz des je-
weiligen Experimentsleiters voraus,
der die Intention zur Durchführung
und den genauen Experimentauf-
bau beschreibt. Anschließend er-
folgt eine Interpretation des Experi-
ments durch einen der drei Kom-
mentatoren.

Da die von Zimbardo und Mil-
gram durch geführte Experimente
dem Leser hinreichend bekannt
sein dürften, soll an dieser Stelle
nur kurz auf das etwas weniger be-
kannte aber nicht minder interes-
sante Experiment von Rosenhan
eingegangen werden. 

Es befasst sich mit der Frage:
»Falls es Normalssein und Irresein
gibt, wie soll man beides unter-
scheiden?« 

Insgesamt acht Scheinpatienten
(einige mehrmals) wurden in 12 ver-
schiedenen Kliniken in fünf ameri-
kanischen Bundesstaaten mit immer
dem gleichen, erfundenen Symp-
tom eingeliefert. Während des sta-
tionären Aufenthaltes wurden die
Ärzte, Pfleger und Schwestern im
Umgang mit den Patienten beob-
achtet. Die Scheinpatienten gaben
nach einigen Tagen an, sie fühlten
sich besser, trotzdem änderte sich im
Umgang mit ihnen seitens des me-
dizinischen Personals nichts. 

Das Experiment kommt zu dem
Ergebnis, dass man in psychiatri-
schen Kliniken Gesunde nicht von
Geisteskranken unterscheiden
kann, da das Leben in einer Anstalt
eine besondere Realität erschafft, in
der die Bedeutung von Verhaltens-
weisen leicht falsch verstanden
wird. Die Folgen für die Patienten,
die in einer solchen Umgebung
untergebracht sind, sind Machtlo-
sigkeit, Entpersönlichung, Abge-
schiedenheit, Demütigung und
Selbstabwertung, die – ohne Zweifel
– therapiefeindlich sein dürften.
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Gerade im Kontext des Stellenab-
baus im Gesundheitswesen, gibt
das Experiment einen Einblick, wie
das Anstaltsleben sich für Patienten
gestaltet.

In der anschließenden Bespre-
chung und Interpretation dieses Ex-
periments geht die Dipl. Psycholo-
gin Christiane Löhr nicht nur auf
das Experiment an sich ein, son-
dern auch auf Labeling und Krimi-
nologie. Sie legt die Annahme zu-
grunde, dass einmal als schizoph-
ren abgestempelte Scheinpatienten
in den Augen der Krankenhausmit-
arbeiter als solche etikettiert und
auch für die Zukunft als schizoph-
ren behandelt werden und im Falle
von weiteren Unauffälligkeiten le-
diglich ein »Remission« nicht aber
ein »geheilt« in der Einschätzung
erhalten. Dies kann soweit gehen,
dass der Patient sich als selbst-erfül-
lende-Prophezeihung am Ende
selbst für schizophren hält. 

Dem Labeling-Ansatz zufolge
wird ein Individuum zu einem Kri-
minellen, wenn Menschen (z.B.
Psychiater, Richter, Lehrer etc.) die
Macht besitzen, das Label Kriminel-
ler zu verleihen. Der Begriff »krimi-
nelle Handlung« beinhaltet zwei
verschiedene Komponenten: die
Handlung selbst (Verhaltensaspekt)
und die gesellschaftliche bzw.
rechtliche Definition (Definitions-
aspekt). Aufgrund dieser Grund-
überlegungen arbeitet Frau Löhr
das Zusammenspiel der beiden
Komponenten heraus.

Im vierten und letzten Teil des Bu-
ches untersucht Michael Walter kri-
minologisch und unter Darstellung
der strafrechtlichen Bezüge Dürre-
matts »Besuch der alten Dame«. Er
bezieht sich auf die zuvor im Buch
dargestellten Experimente und ar-
beitet die kriminologisch- und straf-
rechtsrelevanten Handlungen sowie
die Intentionen der alten Dame
dazu heraus. Am Schluß seiner Be-
trachtungen gibt der Michael Walter
den Grund für die Auswahl und
Analyse gerade dieses Stück preis.
»Gerade in diesem literarischen
Werk wird anschaulich aufgezeigt,
wie insbesondere eigennützige Inter-
essen und Motivationen ideologisch
verschlüsselt werden (müssen), um
dann im Gewande des gemeinnützi-
gen Strebens die wenig schmeichel-
haften Hintergründe zu verdecken.

Derartige soziale Mechanismen dürf-
ten nicht nur in Betracht kommen,
wenn schlimmste Mordtaten in Re-
destehen, sondern ebenso bei
manch andern (kriminal-)politi-
schen Aktionen, die nur eben
scheinbar selbstlos auf den Plan tre-
ten.«

Die Herausgeber und Kommenta-
toren des Buches haben nicht nur
eine gute Auswahl von Originaltex-
ten getroffen. So veröffentlichten sie
für Milgrams Experiment den von
Milgram selbst 1964 verfassten und
mit dem sozialpsychologischen Preis
der American Association for Advan-
cement of Science ausgezeichneten
Aufsatz mit dem deutschen Titel:
»Einige Bedingungen von Gehorsam
und Ungehorsam«, sondern liefern
auch mit ihren unterschiedlichen
Fachkompetenzen und Interpreta-
tionsansätzen ein abwechslungsrei-
ches und auch für den interessierten
Laien geeignetes Lesevergnügen.

Ina Hunecke; Die Autorin ist Rechts-
referendarin in Kiel 

Frank Neubacher, Michael
Walter (Hg.) (2002)
Sozialpsychologische Experi-
mente in der Kriminologie –
Milgram, Zimbardo und
Rosenhan kriminologisch
gedeutet, mit einem Seiten-
blick auf Dürematt.
Münster- Hamburg- London
Lit. Verlag, 152 Seiten, 19,90 €
ISBN: 3-8258-6029-9

»Vor der Scharia sind
Männer und Frauen
ungleich«, Christine
Schirrmacher zu einem
Sammelband von Hak ve
Cinsiyet und dem deutsch-
türkischen Dialog

Muslime und Nicht-Muslime, türki-
sche und deutsche Diskussionsteil-
nehmer, Politiker, Journalisten und
Wissenschaftler unterschiedlicher
Fachrichtungen setzten sich anläß-
lich des 8. von der Körber-Stiftung
veranstalteten deutsch-türkischen
Symposiums mit dem Thema Ge-
schlechterrollen im allgemeinen
und im besonderen mit der Rolle
der türkischen Frau in Deutschland
und der Türkei auseinander. Der
vorliegende Band ist die in deut-
scher und türkischer Sprache veröf-

Finden Sie
den roten Faden!
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fentlichte Dokumentation dieses
Gesprächs, flankiert von zwei ein-
führenden Grundsatzreferaten zur
Geschlechterrolle türkischer Frau-
en im Herkunftsland Türkei und
im Migrationsland Deutschland. 

Schon in der Einleitung wird die
sehr unterschiedliche Interpreta-
tion türkisch-muslimischer Frauen-
schicksale deutlich, die ungeachtet
einer fast 45-jährigen Geschichte
türkischer Arbeitsmigration den
Diskurs in Deutschland beherrscht.
Die häufig anzutreffende westliche
Sicht – muslimische (also auch tür-
kische Frauen) sind handlungsun-
fähige, hilflose Opfer einer vormo-
dernen Gesellschaft – prallt auf die
vielfach dem entgegengehaltene
muslimisch-türkische Sicht, nach
der die Frau insbesondere in der
heutigen Türkei emanzipiert leben
kann, und dies um so mehr, nach-
dem am 1.1. 2002 die Chancen-
gleichheit von Männern und Frau-
en im Türkischen Zivilgesetzbuch
festgeschrieben wurde.

Ganz so einfach – es gibt nur
Vorurteile im Blick auf die Rolle
türkischer Frauen – ist die Sachlage
aber dann doch nicht. Fakt ist, dass
die Türkei schon insofern eine Aus-
nahme darstellt, weil sie das einzi-
ge islamische Land ist, das schon
1926 die Scharia als Gesetzes-
grundlage abgeschafft hat. Fakt ist
dadurch auch, dass 98% aller Frau-
en in anderen muslimischen Län-
dern nicht über die Chancen und
Möglichkeiten verfügen, die mo-
derne türkische Frauen – vor allem
in den Großstädten – besitzen. Fakt
ist ebenso, dass auch die türkische
Gesellschaft im ländlichen Bereich
von tribalen Traditionen bestimmt
wird und Frauen der Zugang zu Bil-
dung und Entscheidungsfreiheit
verwehrt wird. 

Zwar entzieht die Vergegenwärti-
gung der kurzen Geschichte deut-
scher bzw. europäischer Frauenrech-
te möglichen Überlegenheitsgedan-
ken den Boden. Gleichzeitig darf
nicht übersehen werden, dass die
Ausgangsvoraussetzungen zur Erlan-
gung des Endziels der »Gleichbe-
rechtigung« im Vergleich zwischen
europäischen und muslimischen
Kulturen durchaus unterschiedlich
sind. Von der Familie begangene
Morde an Frauen und Mädchen aus
Gründen der Ehre (»Ehrenmorde«),
patriarchalische Gesellschaftsstruk-
turen, mangelnder Zugang zu Bil-
dung – und der daraus resultierende
Analphabetismus – sind auch heute
in der ländlichen Türkei prägende
Strukturen, die Frauen erst überwin-
den müssen, bevor sie in den Genuß
von Selbstbestimmung und Freiheit
kommen können. Wenn sie dies er-
reicht haben – vor allem durch den
Zuzug in die Ballungsräume der
westlichen Türkei – stehen ihnen
vergleichsweise viele Wege offen.
Daher ist der Anteil der Ärztinnen,
Richterinnen oder Professorinnen in
der Türkei vergleichweise hoch,
gleichzeitig aber auch die weibliche
Analphabetenrate mit 24%.

Schon an diesem Beispiel wird die
Zweiseitigkeit und Widersprüchlich-
keit türkischer Verhältnisse deutlich,
die sich auch in der Gesetzeslage
widerspiegelt: Einerseits sind Moder-
nisierungen im gesetzlichen Bereich
vorgenommen worden, die auf eine
Verbesserung der rechtlichen Lage
der Frau abzielen. Gleichzeitig hat es
der Staat bisher tunlichst vermie-
den, Themen des Familienlebens
anzutasten und die von der nahöst-
lich-islamischen Kultur vorgegebe-
nen Geschlechterrollen zu hinterfra-
gen. Diese Geschlechterrollen besit-
zen auch in der Türkei nach wie vor
enorme Bedeutung, denn die tradi-
tionellen Werte prägen die Erzie-
hung zu einer spezifischen »Frauen-

rolle«, das Schulwesen und sogar die
Frauenbewegung. Themen wie se-
xuelle Belästigung, Vergewaltigung
oder Inzest innerhalb der Familie
sind bisher Tabuthemen. Damit sto-
ßen die Bemühungen zur Verbesse-
rung der Lage der Frau an teilweise
enge Grenzen. Frauen stehen in der
modernen Türkei heute mehr Mög-
lichkeiten offen, aber gleichzeitig
wird die männlich-dominante Rolle
in der Familie nicht hinterfragt. Im
Hinblick auf Deutschland besteht
diese Problematik in verschärfter
Form, da die Arbeitsmigration ab
1961 weitaus weniger Zuwanderer
aus den Großstädten der Westtürkei
nach Deutschland führte als vorwie-
gend traditionell ausgerichtete un-
gelernte Arbeitskräfte Anatoliens,
die wiederum eine sehr konservative
Auffassung der Frau und ihrer Rolle
in der Gesellschaft an die nächste
Generation weitergaben.

Am Rand vermittelt diese Studie
Einblicke in Themen wie den Kopf-
tuchstreit, das türkische Familien-
recht, die türkische Frauenbewe-
gung, die Rolle der Männer (Stich-
wort: Gewalt) und die gering
qualifizierte Ausbildung vieler türki-
scher Migranten. Ein Überblick über
mit dem Thema Geschlechterrollen
befasste Organisationen und eine
umfangreiche Literaturliste schlie-
ßen den Band ab, der gerade durch
seinen Diskussionscharakter zur
vermehrten und vertieften Beschäf-
tigung mit diesem Thema aufruft.

Die Islamwissenschaftlerin Dr. Chri-
stine Schirrmacher ist wissenschaftli-
che Leiterin des deutschen Instituts
für Islamfragen in Bonn

Hak ve Cinsiyet, Geschlecht
und Recht. Argumente zum
deutsch-türkischen Dialog.
Türk-Alman diyaloguna katki-
lar. Edition Körber-Stifftung:
Hamburg 2003, 398 S.
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